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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Eva Gottstein, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Thors-
ten Glauber, Joachim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold 
Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Prof. Dr. Michael Piazolo, 
Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Anpassung des Gleichstellungsgesetzes – Regelungen zum 
Schutz vor sexueller Belästigung aufnehmen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, das Bayerische Gleichstel-
lungsgesetz anzupassen und entsprechende Regelungen zum Schutz 
vor sexueller Belästigung aufzunehmen. 

 

 

Begründung: 

Aktuell berichten zahlreiche Frauen im Rahmen der Kampagne  
„#MeToo“ über ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt und sexueller 
Belästigung. Angestoßen wurde die Debatte durch den jüngst aufge-
deckten Missbrauchsskandal rund um den amerikanischen Filmpro-
duzenten Harvey Weinstein. Zuletzt berichteten Medien, dass es auch 
im Europaparlament zu Fällen schwerwiegender sexueller Belästi-
gung gekommen sein soll. Unter Verdacht stehen auch zwei deutsche 
Abgeordnete. Die Fälle zeigen, dass das Thema sexuelle Gewalt bzw. 
sexuelle Belästigung nicht länger tabuisiert werden darf. Auch die 
Politik ist nun gefragt, über die bereits getroffenen Regelungen hinaus 
die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, um Frauen vor ent-
sprechenden Übergriffen, die ihre Persönlichkeit und Würde verletzen, 
zu schützen. 

Gerade der Staat selbst sollte dabei eine Vorreiterrolle einnehmen. 
Ihn trifft eine besondere Verantwortung für die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen in der öffentlichen Verwaltung. Diese vor sexueller Beläs-
tigung zu schützen, sollte auch für ihn zu einer wichtigen Aufgabe und 
Pflicht werden. Als Reaktion auf sexuelle Belästigung sollten daher 
das Bayerische Gleichstellungsgesetz angepasst und entsprechende 
Regelungen zum Schutz vor sexueller Belästigung aufgenommen 
werden. 

 



würden wir jederzeit unterstützen, wenn sie als sepa-
rate Anträge auf der Tagesordnung stünden.

Wir FREIEN WÄHLER haben einen Dringlichkeitsan-
trag nachgereicht, weil wir der Meinung sind, dass 
diese Entlastung beim bürokratischen Aufwand noch 
etwas weiter gefasst werden könnte. Wir haben vor-
geschlagen, die Aufzeichnung der Gesamtstunden 
praxisnäher zu gestalten, sie einmal im Monat vorzu-
sehen. Das sollte den Bedingungen der Nachvollzieh-
barkeit genügen.

Zur Aufzeichnungspflicht insgesamt möchte ich viel-
leicht noch ein paar Takte sagen. Ein Problem ist, 
dass nicht für alle aufgezeichnet werden muss, son-
dern nur für geringfügig Beschäftigte und in Branchen, 
auf die sich das Gesetz gegen Schwarzarbeit bezieht. 
Ich habe letzthin hier an dieser Stelle schon gesagt: 
Auch diese Regelungen müssten überprüft werden, 
damit sie nicht per se kontinuierlich weitergeführt wer-
den. Es gibt nämlich auch Branchen, die in diesem 
Zusammenhang nicht mehr auffällig sind. Eine Dere-
gulierung bzw. Modifizierung der Aufzeichnungs-
pflicht, wie sie von uns und von der CSU beantragt 
wird, würde den kleineren und Familienbetrieben 
diese Dokumentation erleichtern.

Sehr oft müssen gerade die Familienbetriebe diese 
Arbeit am Feierabend, am Sonntag zu Hause erledi-
gen. Manchmal – das muss man ehrlich sagen – pas-
sieren dabei Flüchtigkeitsfehler bzw. unüberlegte 
Flüchtigkeitsfehler bis hin zu Fehlern, die eine Straf-
verfolgung nach sich ziehen. Wichtig ist, dass wir hier 
eine entsprechend nachvollziehbare, mittelstandsf-
reundliche Ausgestaltung wählen. Die Kontrollmecha-
nismen funktionieren ohnehin. Es ist nicht so, wie die 
Kollegin Celina gesagt hat. Auch bei der wöchentli-
chen Aufzeichnung kann das für Samstag, Sonntag 
oder Freitag entsprechend dargestellt werden. Ob das 
wöchentlich oder monatlich geschieht, spielt meines 
Erachtens keine Rolle. Das ist zwar nicht Gegenstand 
des heutigen Dringlichkeitsantrags, aber wir sollten 
diese Überlegung einbeziehen, wenn wir darüber 
nachdenken, was der nächste Schritt sein kann.

Der nächste Schritt ist, denke ich, eine größere Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit. Da sollten wir uns ein biss-
chen europäischer verhalten und den europäischen 
Rechtsrahmen besser nutzen als bisher. Das wäre ein 
sinnvoller Beitrag zur Flexibilisierung, der unsere 
Wertschätzung denjenigen gegenüber ausdrücken 
würde, die im Handwerk und in der gewerblichen Wirt-
schaft tagtäglich ihre Arbeit tun. Sie erfahren nämlich 
nicht immer die Wertschätzung, die sie verdienen. Ich 
bitte den Bayerischen Landtag, unserem Dringlich-
keitsantrag zu folgen und damit diese Wertschätzung 
zum Ausdruck zu bringen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, 
Kollege Häusler. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden die An-
träge wieder getrennt. Wer dem Dringlichkeitsantrag 
auf Drucksache 17/18706 – das ist der Antrag der 
SPD-Fraktion – seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die SPD-
Fraktion. Gegenstimmen, bitte! – CSU-Fraktion, 
FREIE WÄHLER, zwei Stimmen bei BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und Kollege Felbinger (fraktionslos). Gibt 
es Enthaltungen? – Das ist der Rest der GRÜNEN-
Fraktion, wenn ich das richtig sehe. – Gut. Damit ist 
der Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/18709 – das ist der Antrag der CSU-Fraktion – 
seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – CSU, FREIE WÄHLER, Kollege Fel-
binger (fraktionslos) und drei Stimmen bei BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen, bitte! – SPD-
Fraktion. Enthaltungen? – Die restliche Fraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist dieser Dring-
lichkeitsantrag angenommen. 

Wir kommen zum Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/18719 – das ist der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer diesem zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die 
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, diesmal 
komplett, oder? – Nein? – Außerdem die SPD. Die 
Gegenstimmen, bitte! – CSU-Fraktion, Fraktion der 
FREIEN WÄHLER und Kollege Felbinger (fraktions-
los). Enthaltungen? – Zwei Enthaltungen bei BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist der Dringlichkeitsan-
trag abgelehnt. 

Dann kommen wir zum Dringlichkeitsantrag 17/18720. 
Das ist der Antrag der Fraktion FREIE WÄHLER. Ich 
bitte, Zustimmung anzuzeigen. – Das sind die FREI-
EN WÄHLER, die CSU und zwei Stimmen bei BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und Kollege Felbinger (frakti-
onslos). Gegenstimmen, bitte! – SPD-Fraktion. 
Enthaltungen? – Die restliche Fraktion von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist der Dringlichkeitsan-
trag angenommen. – Damit sind diese Tagesord-
nungspunkte erledigt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/18708, 17/18710 mit 17/18712 sowie 
17/18721 mit 17/18724 werden in die zuständigen 
Ausschüsse verwiesen. 

Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Florian Streibl, Eva Gottstein u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/18722 

Anpassung des Gleichstellungsgesetzes - Regelungen zum 
Schutz vor sexueller Belästigung aufnehmen 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung in folgender Fassung: 

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, zu prüfen und dem Aus-
schuss für Fragen des öffentlichen Dienstes zu berichten, inwie-
weit die bestehenden Regelungen zum Schutz vor sexueller Be-
lästigung ausreichen, um Beschäftigte vor entsprechenden Über-
griffen, die ihre Persönlichkeit und Würde verletzen, zu schützen 
oder unter dem Eindruck der aktuellen Debatte gegebenenfalls 
fortentwickelt werden müssen. Dabei sollen insbesondere berück-
sichtigt werden:  

─ die Grundsätze zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz vom 06.11.2001,  

─ das Fort- und Weiterbildungsangebot für Beschäftigte der öf-
fentlichen Verwaltung,  

─ die Einbeziehung der Gleichstellungsbeauftragten in das ge-
samte Verfahren,  

─ die Schaffung einer Ombudsstelle.“ 

Berichterstatter: Peter Meyer 
Mitberichterstatterin: Christine Haderthauer 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Fragen 
des öffentlichen Dienstes federführend zugewiesen. Weitere 
Ausschüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht be-
fasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 64. Sitzung am 7. November 2017 beraten und e i n -
s t im m i g  in der in I. enthaltenen Fassung Zustimmung emp-
fohlen. 

Tobias Reiß 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Eva Gottstein, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans 
Jürgen Fahn, Thorsten Glauber, Joachim Hanisch, Johann Häus-
ler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Prof. Dr. Mi-
chael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta 
Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/18722, 17/19301 

Anpassung des Gleichstellungsgesetzes – Regelungen zum 
Schutz vor sexueller Belästigung aufnehmen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, zu prüfen und dem Ausschuss 
für Fragen des öffentlichen Dienstes zu berichten, inwieweit die be-
stehenden Regelungen zum Schutz vor sexueller Belästigung ausrei-
chen, um Beschäftigte vor entsprechenden Übergriffen, die ihre Per-
sönlichkeit und Würde verletzen, zu schützen oder unter dem Ein-
druck der aktuellen Debatte gegebenenfalls fortentwickelt werden 
müssen. 

Dabei sollen insbesondere berücksichtigt werden:  

─ die Grundsätze zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Beläs-
tigung am Arbeitsplatz vom 06.11.2001,  

─ das Fort- und Weiterbildungsangebot für Beschäftigte der öffentli-
chen Verwaltung,  

─ die Einbeziehung der Gleichstellungsbeauftragten in das gesamte 
Verfahren,  

─ die Schaffung einer Ombudsstelle. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhal­

tens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREI­

EN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Sehe ich keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Fraktionslose Kollegen sind nicht anwesend; dann 

hat sich das erübrigt. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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